
KI N DERGARTENANMELDUNG

NÖ. Landeskindergarten Jedenspeigen
2264 Jedenspeigen

I nfos unter 02536187254

Kind

Name des Kindes
Geburtsdatum
Straße/Gasse
PLZ, Ort
Tel.Nr
Staatsbürqerschaft
Reliqion

Mutter

Name der Mutter
Geburtsdatum
Straße/Gasse
PLZ, Or1
Staatsbürqerschaft
Familienstand
Tel.Nr
D ienststelle/Telefon n u m mer

e-mail

Vater

Name des Vaters
Geburtsdatum
Straße/Gasse
PLZ, Otl
Staatsbürqerschaft
Familienstand
Tel.Nr
Dienststel le/Telefon n um mer

e-mail
Name und Alter der
Geschwister
E rzie h u ngsberechtigte 0 Mutter

0 Vater
0 beide

Gewünschte
Kindergartenzeit

von Uhr bis Uhr

Mittagessen oja
0 nein

Kindergartenbeginn ab

lch bestätige, dass das zum Kindergartenbesuch angemeldete Kind und ein Elternteil
in der Katastralqemeinde Jedenspeiqen bzw. Sierndorf gemeldet sind

Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten



a

a

HINWEISE

Aufnahmekriterien:
. Das Kind muss das 2. Lebensjahr vollendet haben

Das Kind und 1 Elternteil müssen in Jedenspeigen bzw. Sierndorf/March
wohnhaft und polizeilich gemeldet sein.

Zwei Wochen vor dem Kindergarteneintritt ist mit der Kindergartenpädagogin
Frau Eva Gass Kontakt aufzunehmen.

Ferien:
o Es gelten die gesetzlichen Schulferien, nur in den Sommerferien ist der

Kindergarten eine Woche geschlossen zu halten und zwar in der 5. Woche der
Kindergartenferien.

öffnungszeiten:
o Die Öffnungszeiten sind von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Wenn Bedarf bis 17.00 Uhr

besteht, wird vom Ki ndergartenerh a lter d ie erforderl iche Betreu u ngszeit
eingerichtet.

Kosten:
. Für Bildungsmittel und Beschäftigungsmaterial ist ein monatlicher Kostenbeitrag

von € 23,05 incl. MWSI. zu entrichten.

Als Fahrtkostenbeitrag ist für jedes Kind (Jedenspeigen und Sierndorf) ein
monatlicher Beitrag von € 6,71 incl. MWSI. zu entrichten.

Der Kostenbeitrag für die Nachmittagsbetreuung von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr für
jeden angefangenen Monat beträgt:

o

a

Monatlicher Kostenbe für die Nachmittagsbetreuung

a

a

Das Mittagessen kostet pro Tag € 3,39 incl. MWSt.

Tritt ein Kind während eines Monates in den Kindergarten neu ein, wird auch für
den Eintrittsmonat der volle Monatsbeitrag für sämtliche Kindergarten- und
Essensbeiträge vorgesch rieben.

Eine Anderung der Betreuungszeit muss im Gemeindeamt Jedenspeigen ca. 2
Wochen vor Bedarf bekannt gegeben werden und ist nur zu Beginn des
Kindergartenjahres, mit 1. Dezember, mit 1.März und zu Beginn der
Kindergartenferien zulässig.

bis 40 Std 62,50 Euro
bis 60 Std 87,50 Euro
über 60 Std 100 Euro


